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PRODUKTINFORMATIONSBLATT (TEIL A), VERBRAUCHERINFORMATION (TEIL B),  
PANTAENIUS-YACHT-RECHTSSCHUTZ-BEDINGUNGEN PYRB 

 

TEIL A: PRODUKTINFORMATIONSBLATT FÜR DIE YACHT-RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG 
 
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen 
ersten Überblick über die Rechtsschutz-Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der gesamte 
Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Maßgeb-
lich für den Versicherungsschutz sind die dort getroffenen Rege-
lungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmun-
gen sorgfältig durch. 
 
1. Welchen Versicherungsvertrag bieten wir an? 
Vorliegend bieten wir Ihnen eine Rechtsschutz-Versicherung für 
die genannte Yacht an. 
 
2. Wofür leistet Ihre Pantaenius-Yacht-Rechtsschutz-Ver-
sicherung? 
Die Versicherung trägt die erforderlichen Kosten (§ 5 PYRB) für 
die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen, in erster Linie 
Anwaltsgebühren und Gerichtskosten. Bestimmte Kosten sind 
nicht im Leistungsumfang enthalten, z.B. die vereinbarte Selbst-
beteiligung. Gerne helfen wir Ihnen dabei, einen kompetenten 
Anwalt für Ihr Rechtsproblem zu finden. Versicherungsschutz 
besteht für unterschiedliche Gebiete wie Rechtsschutz im Scha-
denersatzfall oder im Vertrags- und Sachenrecht. Den genauen 
Umfang entnehmen Sie bitte §§ 2, 4, 21 PYRB. 
 
3. Wie hoch ist der Beitrag und wann müssen Sie diesen 
bezahlen? 
Die Höhe der Prämie sowie die Vertragsdauer können Sie Ihrem 
Antrag sowie der Versicherungspolice entnehmen. Die Prämie ist 
zwei Wochen nach Zugang der Versicherungspolice fällig. Sollten 
Sie diese schuldhaft nicht zahlen, ist der Versicherer zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. 
 
4. Was ist nicht versichert? 
Ein Versicherungsschutz für alle denkbaren Fälle gibt es nicht. So 
sind beispielsweise Fälle aus dem Bereich des Erb- oder Familien-
rechts aus dem Versicherungsschutz ausgenommen. Näheres über 
die Ausschlüsse entnehmen Sie bitte § 3 der PYRB. 
 
5. Was ist bei Vertragsschluss zu beachten? 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, beantwor-
ten Sie bitte alle im Antrag und in zusätzlichen Schriftstücken 
gestellten Fragen vollständig und richtig. Näheres hierzu finden 
Sie der dem Antrag zu Grunde liegenden besonderen Mitteilungen 
über Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten. 
 
6. Was ist während der Laufzeit des Versicherungsvertra-
ges zu beachten? 
Durch eine Veränderung der Umstände (Gefahrerhöhung), nach 
denen wir im Antrag oder weiteren Schriftstücken gefragt haben, 
muss der Versicherungsvertrag möglicherweise angepasst werden. 
Sie müssen uns daher diese Änderungen mitteilen. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn sich Änderungen bezüglich des Fahrt-
gebietes ergeben.  
 
7. Was müssen Sie im Schadenfall beachten?  
Beim Eintritt eines Schadenfalles bestehen für Sie einige Verpflich-
tungen, denen Sie nachkommen müssen, um eine Leistungsfrei-
heit nicht zu riskieren. Diese finden Sie in § 17 Abs. 3 und 5 PYRB. 
 
8. Was sind die Folgen, wenn Sie die Punkte 5-7 nicht be-
achten? 

Beachten Sie die in den Ziffern 5 bis 7 benannten Verpflichtungen 
mit Sorgfalt, da diese für die Durchführung des Versicherungs-
vertrages von großer Bedeutung sind. Ihre Nichtbeachtung kann 
deshalb auch schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je 
nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungs-

schutz teilweise oder sogar vollständig verlieren oder die Versi-
cherer können berechtigt sein, sich vom Versicherungsvertrag 
zu lösen. Näheres entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedin-
gungen. 
 
9. Wie lange läuft Ihr Versicherungsvertrag; wie kann er  
beendet werden? 
Die Vertragslaufzeit können Sie dem Versicherungsschein ent-
nehmen. Sie haben bis zu drei Monaten vor Fälligkeit die Mög-
lichkeit, den Vertag schriftlich zu kündigen. Weiterhin besteht 
eine Kündigungsmöglichkeit im Schadenfall. Sollten Sie die 
Yacht veräußern oder diese einen Totalverlust erleiden, endet 
der Vertrag ebenfalls. 
 

TEIL B: VERBRAUCHERINFORMATIONEN 
 
1. Risikoträger 
Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Deutz-Kalker Straße 46 
50679 Köln 
Handelsregister Köln, HRB 2164; Vorstand: Gerhard Horrion 
(Vorsitzender), Roland Schlitt, Dr. Ulrich Scholten 
 
2. Information über die Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG.  
Grosser Grasbrook 10, D-20457 Hamburg 
Registergericht: AG Hamburg (HRA 72656) 
Persönlich haftende Gesellschafterin: 
Harald Baum GmbH. Sitz Hamburg 
Registergericht: AG Hamburg (HRB 63869) 
Geschäftsführer: Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, 
Anna Baum 
 
Versicherungsvermittlerstatus 
Pantaenius ist gemäß § 34d Absatz 1 GewO als „gebundener 
Versicherungsvertreter“ für ein Konsortium von Versicherern der 
Sparten Yachtkasko-, -haftpflicht- und -charter sowie für Versi-
cherer in den Bereichen Rechtsschutz, Auslandsreisekranken 
und Insassenunfallversicherungen tätig. Die Tätigkeit von Pan-
taenius entspricht der eines mit weit reichenden Vollmachten 
der Versicherer ausgestatteten „Underwriting Agent“. Der Y-
achteigner und Charterer kann deshalb sicher sein, dass gegen-
über Pantaenius abgegebene Erklärungen dem Versicherer als 
zugegangen gelten und Prämienzahlungen an Pantaenius ge-
genüber dem Versicherer wirksam sind. Pantaenius bietet alles – 
vom Abschluss bis hin zur Leistung im Schadensfall – aus der 
kompetenten Hand eines Entscheiders. 
 
Vermittlerregisterstelle 
Pantaenius ist nach den rechtlichen Vorgaben über Ihre Kom-
plementärin, der Harald Baum GmbH, unter der Nummer D-
57B1-CBTDS-70 in das Versicherungsvermittlerregister einge-
tragen. Versicherungsvermittlereintragungen können bei der 
folgenden gemeinsamen Stelle geprüft werden: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.,  
Breite Str. 29, 10178 Berlin,  
Tel.: 0180 500 5850 (14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz; 
höchstens 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen), 
www.vermittlerregister.info. 
 
Informations- und Marktgrundlage 
Pantaenius ist einer der weltweit führenden Spezialisten für 
Yacht- und Charterversicherungen. Mit der Erfahrung aus einer 
mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte konzipiert Pan-
taenius die angebotenen Versicherungen nicht nur selbst, son-
dern setzt die entwickelten Deckungskonzepte auch mit Versi-



chererkonsortien oder einzelnen Versicherern in Versicherungs-
produkte um. Die Konsortien, mit denen Pantaenius kooperiert, 
stellen die Spezialisten von Pantaenius nach umfassenden Markt-
recherchen eigens für diesen Zweck zusammen. 
Als Trendsetter entwickeln die Spezialisten von Pantaenius ständig 
Versicherungsbedingungen für neue Tarife und passen das Bedin-
gungswerk dem sich ändernden Bedarf der Wassersportler und 
den am Markt zu erzielenden Konditionen an. Der Versicherungs-
schutz ist daher auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten.  
Es wird hierbei darauf aufmerksam gemacht, dass Pantaenius 
Ihnen ausschließlich die eigenen mit den genannten Versicherern 
erarbeiteten Versicherungsprodukte anbieten und eine weiterge-
hende Auswahl von anderen Versicherern oder Produkten nicht 
leisten kann. 
 
Schlichtungsstellen 
Sollten Sie ausnahmsweise einmal nicht mit unserer Beratungs-
leistung zufrieden sein, können Sie sich zur außergerichtlichen 
Streitschlichtung auch an folgende Adressen wenden: 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin; 
Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung, Kro-
nenstraße 13, 10117 Berlin. 
 
3. Wesentliche Merkmale der Versicherung 
Die für die von Ihnen beantragte Versicherung wesentlichen 
Merkmale (wie z.B. Art, Umfang, Beginn des Versicherungsschut-
zes und Fälligkeit unserer Leistung) entnehmen Sie bitte dem 
Produktinformationsblatt, dem Antrag, der Versicherungspolice, 
den Bedingungen sowie diesen Verbraucherinformationen. 
 
4. Gesamtpreis der Versicherung 
Die Höhe der Prämie (einschl. der derzeit geltenden Versiche-
rungsteuer) finden Sie in der Übersicht im Anschreiben sowie in 
Ihrem Antrag. 
 
5. Zahlung/Erfüllung, Zustandekommen des Vertrags 
Der Vertrag kommt durch Übersendung der Versicherungspolice 
zu Stande. Der Vertragsschutz beginnt mit dem in der Police ge-
nannten Zeitpunkt. Prämien sind zwei Wochen nach Zugang der 
Versicherungspolice fällig. Sollten Sie uns keine Einzugsermächti-
gung erteilten, überweisen Sie die Prämien bitte unverzüglich 
nach diesem Zeitpunkt. 
 
6. Gültigkeitsdauer 
An die übermittelten Inhalte und Preise dieses Versicherungs-
schutzes fühlen wir uns bis zu einer Dauer von drei Monaten, nach 
denen Sie diese Unterlagen erhalten haben, gebunden. 
 
7. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. 
 
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 
4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben. Bei Verträgen im elektroni-
schen Geschäftsverkehr gilt dies jedoch nicht vor Erfüllung dem 
Versicherer obliegenden Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Pantaenius GmbH und Co. KG, Postfach 11 07 29, 20407 Hamburg 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz, und Ihnen wird der auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil der Prämien erstattet, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufs-
frist beginnt.  

Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Wider-
rufs entfällt, kann einbehalten werden; dabei handelt es sich um 
einen Betrag, der wie folgt errechnet wird: Jahresprämie geteilt 
durch die Anzahl der Kalendertage des Jahres mal Anzahl der 
Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat.  
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat 
der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind.  
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von Seiten des 
Versicherers vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Lauf-
zeit von weniger als einem Monat. 
- Ende der Widerrufsbelehrung – 
 
8. Laufzeit des Vertrags 
Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer eines Jahres ge-
schlossen und verlängert sich automatisch für ein weiteres Jahr, 
wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich ge-
kündigt wird. 
 
9. Kündigungsrecht 
Die Bestimmungen zum Kündigungsrecht entnehmen Sie bitte 
den Versicherungsbedingungen. 
 
10. Anwendbares Recht 
Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland Anwendung. 
 
11. Vertragssprache 
Die Vertragssprache ist deutsch. Jegliche Kommunikation erfolgt 
ausschließlich in deutscher Sprache. 
 
12. Außergerichtliche Beschwerdestelle 
Bei Beschwerden gegen Entscheidungen des Versicherers kön-
nen Sie das außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfs-
verfahren bei dem Verein Versicherungsombudsmann e.V. in 
Anspruch nehmen. Die Anschrift lautet:  
Postfach 080632, 10006 Berlin. 
Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Entscheidungen des Om-
budsmanns bis zum Beschwerdewert von EUR 5.000,-- sind für 
den Versicherer bindend. 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten, bleibt hiervon 
ausdrücklich unberührt. 
 
13. Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde 
Beschwerden können Sie ebenfalls kostenfrei an die zuständige 
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn richten. 
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PANTAENIUS-YACHT-RECHTSSCHUTZ-BEDINGUNGEN (PYRB) 
11159/0111 

 
§ 1 Aufgaben der Rechtsschutz-Versicherung 
Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers oder 
des Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbar-
ten Umfang (Rechtsschutz). 
 
§ 2 Leistungsarten 
Der Umfang des Versicherungsschutzes kann zu den 
Inhalten des § 21 sowie dazugehörender Klauseln ab-
geschlossen werden. Je nach Vereinbarung umfasst der 
Versicherungsschutz 
 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz für die Geltendma-
chung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht 
auch auf einer Vertragsverletzung oder nicht auf einer 
Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen; 
 
b) Arbeits-Rechtsschutz 
(nicht versichert) 
 
c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
(nicht versichert) 
 
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrecht-
lichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, so-
weit der Versicherungsschutz nicht in der Leistungsart a) 
enthalten ist; 
 
e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgabe-
rechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und 
Verwaltungsgerichten; 
 
f) Sozialgerichts-Rechtsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten; 
 
g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrs-
rechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden 
und vor Verwaltungsgerichten; 
 
h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz für die 
Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren; 
 
i) Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des 
Vorwurfes 
 

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechts-
kräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das 
Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, 
dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für 
die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzli-
chen Verhaltens getragen hat; 
 
bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche 
wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange 
dem Versicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhalten 
vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer 
dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätz-
lich begangen zu haben, besteht rückwirkend Versi-
cherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt 
wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat. 

Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein 
Versicherungsschutz, ebenso wenig bei dem Vorwurf 
eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden 
kann (z. B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug).  

Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwur-
fes noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an. 

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ord-
nungswidrigkeit; 
 
§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen 
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 
a) Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder 
Erdbeben; 
 
b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht 
auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind 
und nicht im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 
des Versicherungsnehmers und/oder der mitversicherten 
Person stehen; 
 
(2) 
a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei 
denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen; 
 
b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 
 
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus 
Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristi-
scher Personen; 
 
d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber, 
Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten 
oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum; 
 
e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht; 
 
f) in ursächlichem Zusammenhang mit 
 

aa) Spiel- und Wettverträgen sowie Termin- oder ver-
gleichbaren Spekulationsgeschäften und Gewinnzusa-
gen; 
bb) der Anschaffung, Veräußerung, Verwaltung von 
Wertpapieren (z. B. Aktien, Rentenwerte, Fondsantei-
le), Wertrechten, die Wertpapieren gleichstehen, Be-
teiligungen (z. B. an Kapitalanlagemodellen, stillen 
Gesellschaften, Genossenschaften) und deren Finan-
zierungen. Der Ausschluss gilt nicht für Geld- und 
Vermögensanlagen, soweit Lebens- und Rentenversi-
cherungen sowie Sparverträge betroffen sind; 

 
g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- 
und Erbrechtes, soweit nicht Beratungs-Rechtsschutz 
gemäß § 2 k) besteht; 
h) aus dem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherer oder das für diesen tätige Schadenab-
wicklungsunternehmen; 



 

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen sowie wegen Erschlie-
ßungs- und sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass 
es sich um laufend erhobene Gebühren für die Grund-
stücksversorgung handelt; 
 
(3) 
a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen 
Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler 
oder supranationaler Organisationen aus Arbeitsverhält-
nissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 
handelt; 
 
c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenz-
verfahren, das über das Vermögen des Versicherungs-
nehmers eröffnet wurde oder eröffnet werden soll, soweit 
nicht Beratungs-Rechtsschutz gemäß § 2 q) besteht; 
 
d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- 
sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 
 
e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren 
wegen des Vorwurfes eines Halt- oder Parkverstoßes, 
wenn das Verfahren mit einer Einstellung nach § 25 a) 
StVG endet. In diesen Fällen sind bis dahin geleistete 
Zahlungen vom Versicherungsnehmer an den Versicherer 
zu erstatten. Das Rechtsbehelfsverfahren nach § 25 a) 
Absatz 3 StVG ist vom Versicherungsschutz ausgenom-
men; 
 
f) in Verfahren aus dem Bereich des Asyl- und Auslän-
derrechtes sowie aus dem Bereich des Rechtes zur Si-
cherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung für 
Arbeitssuchende/ Sozialhilfe); 
 
g) in Verfahren über die Vergabe von Studienplätzen; 
 
(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechts-
schutz-Versicherungsvertrages untereinander, mitversi-
cherter Personen untereinander und mitversicherter 
Personen gegen den Versicherungsnehmer; 
 
b) sonstiger Lebenspartner (nichteheliche und nichtein-
getragene Lebenspartner, gleich welchen Geschlechtes) 
untereinander in ursächlichem Zusammenhang mit der 
Partnerschaft, auch nach deren Beendigung; 
 
c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Ein-
tritt des Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer 
übertragen worden oder übergegangen sind; 
 
d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen 
geltend gemachten Ansprüchen anderer Personen oder 
aus einer Haftung für Verbindlichkeiten anderer Perso-
nen; 
 
(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher 
Zusammenhang damit besteht, dass der Versicherungs-
nehmer den Tatbestand, der gemäß § 4 ARB den Rechts-
schutzfall darstellt, vorsätzlich und rechtswidrig 
verwirklicht hat. Stellt sich ein solcher Zusammenhang 
im Nachhinein heraus, ist der Versicherungsnehmer zur 
Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Versi-
cherer für ihn erbracht hat. 
 
§ 3 a) Ablehnung des Rechtsschutzes wegen man-
gelnder Erfolgsaussicht oder wegen Mutwilligkeit – 
Stichentscheid 
(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, 
wenn seiner Auffassung nach 
a) in einem der Fälle des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht 

auf Erfolg hat oder 
 
b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwil-
lig ist. Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich 
entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in 
einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg 
steht. 
Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen 
Fällen unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich 
mitzuteilen. 
 
(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß 
Absatz 1 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer 
der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den für 
ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt 
auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegen-
über eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemes-
senen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und 
hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Ent-
scheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage 
erheblich abweicht. 
 
(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine 
Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der 
der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig 
und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten 
und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die 
Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt 
der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht 
innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, 
entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist 
verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf 
die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzu-
weisen. 
 
§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechts-
schutz 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalles 
 
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von 
dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde 
liegt; 
 
b) entfällt 
 
c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem 
der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß 
gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen 
hat oder begangen haben soll. 
 
Die Voraussetzungen nach a) und c) müssen nach Be-
ginn des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor des-
sen Beendigung eingetreten sein. 
 
(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeit-
raum, ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen mehrere 
Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, 
wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht 
bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versi-
cherung eingetreten oder, soweit sich der 
Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet 
ist. 
(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 
 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 



 

Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, 
den Verstoß nach Absatz 1 c) ausgelöst hat; 
 
b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als 
drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes 
für den betroffenen Gegenstand der Versicherung gel-
tend gemacht wird. 
 
(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 c) besteht 
kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder behaup-
teten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zu-
grunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor 
dem im Versicherungsschein bezeichneten Versiche-
rungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sol-
len. 
 
§ 4 a) Versichererwechsel 
(1) Sofern im Versicherungsschein nichts anderes ver-
einbart ist, besteht in Abweichung von § 4 Absatz 3 und 
Absatz 4 Anspruch auf Rechtsschutz, wenn 
 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 
Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, 
in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt und der 
Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst während der Ver-
tragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt; aller-
dings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos 
lückenloser Versicherungsschutz besteht;  
 
b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vor-
versicherers fällt und der Anspruch auf Rechtsschutz 
später als drei Jahre nach Ende der Vertragslaufzeit 
eines Vorversicherers gegenüber dem Versicherer gel-
tend gemacht wird; allerdings nur dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Meldung beim Vorversicherer nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat und bezüg-
lich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungs-
schutz besteht; 
 
c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 c) die tat-
sächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die der 
Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabe-
festsetzung während der Laufzeit eines Vorversicherers 
eingetreten sind oder eingetreten sein sollen und der 
Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst während der Vertrags-
laufzeit des Versicherungsvertrages eintritt; allerdings nur 
dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser 
Versicherungsschutz besteht. 
 
(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum 
Zeitpunkt des Eintritts des Rechtsschutzfalles bestanden 
hat, höchstens jedoch im Umfang des Vertrages des 
Versicherers. 
 
§ 5 Leistungsumfang 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienst-
leistungen zur rechtlichen Interessenwahrnehmung und 
trägt 
 
a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Ver-
gütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen 
Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen 
Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt in Fällen, in denen 
das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für die Erteilung 
eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder einer 
Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebüh-
renpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, und für die 
Ausarbeitung eines Gutachtens keine der Höhe nach 
bestimmte Gebühr festsetzt, je nach Rechtsschutzfall 
eine Vergütung bis zu 250 €. Wohnt der Versicherungs-
nehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Ge-

richt entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung 
seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den Leis-
tungsarten gemäß § 2 a) bis g) die Kosten in der ersten 
Instanz für einen im Landgerichtsbezirk des Versiche-
rungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der 
gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der ledig-
lich den Verkehr des Versicherungsnehmers mit dem 
Prozessbevollmächtigten führt; 
 
b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die 
Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen, 
am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen ausländi-
schen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwal-
tes. Im letzteren Fall trägt der Versicherer die Vergütung 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden 
wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt 
ansässig ist, zuständig wäre. 
 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftli-
nie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein auslän-
discher Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, 
trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im Land-
gerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem 
ausländischen Rechtsanwalt führt.  
Ist der Rechtsschutzfall durch einen Wassersport-
fahrzeugunfall im europäischen Ausland eingetreten und 
eine zunächst betriebene Regulierung mit dem Schaden-
regulierungsbeauftragten bzw. der Entschädigungsstelle 
im Inland erfolglos geblieben, so dass eine Rechtsverfol-
gung im Ausland notwendig wird, trägt der Versicherer 
zusätzlich die Kosten eines inländischen Rechtsanwaltes 
bei der Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauf-
tragten bzw. der Entschädigungsstelle im Inland bis zur 
Höhe einer Korrespondenzgebühr; 
 
c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung 
für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht heran-
gezogen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollzie-
hers; 
 
d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungs-
verfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der 
Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichtes erster 
Instanz entstehen. Die Kosten für Mediationsverfahren 
richten sich hingegen ausschließlich nach § 5 a); 
 
e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden ein-
schließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachver-
ständige, die von der Verwaltungsbehörde herangezogen 
werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im Verwal-
tungswege; 
 
f) die übliche Vergütung 
 

aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachver-
ständigen oder einer rechtsfähigen technischen Sach-
verständigenorganisation in Fällen der 

 
– Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren; 

 
– Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- 
und Reparaturverträgen von Wassersportfahrzeugen 
sowie deren Anhängern; 
bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen 
in Fällen der Geltendmachung von Ersatzansprüchen 
wegen der im Ausland eingetretenen Beschädigung 
eines Wassersportfahrzeuges sowie Anhängers; 
 

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu 
einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als 
Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur Ver-



 

meidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kos-
ten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von 
deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernom-
men; 
 
h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner recht-
lichen Interessen entstandenen Kosten, soweit der Versi-
cherungsnehmer zu deren Erstattung verpflichtet ist. 
 
(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme 
der vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, 
sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflich-
tet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 
 
b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung auf-
gewandte Kosten werden diesem in Euro zum Wechsel-
kurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten vom 
Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 
 
(3) Der Versicherer trägt nicht 
 
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechts-
pflicht übernommen hat; 
 
b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständ-
lichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem 
Verhältnis des vom Versicherungsnehmer angestrebten 
Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei 
denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung 
gesetzlich vorgeschrieben ist; 
 
c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbst-
beteiligung je Rechtsschutzfall, es sei denn, es wurde ein 
ROLAND-Partner-Rechtsanwalt beauftragt und der 
Rechtsschutzfall wird mit Kosten bis 250 € zzgl. MwSt. 
abgeschlossen; 
 
d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel 
entstehen; 
 
e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des 
Vollstreckungstitels eingeleitet werden; 
 
f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach 
Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter 250 €; 
 
g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet 
wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht 
bestünde. 
 
(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall 
höchstens die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlun-
gen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte 
Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden 
hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlun-
gen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich 
und ursächlich zusammenhängen. 
 
(5) Der Versicherer sorgt für 
 
a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland 
notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei 
anfallenden Kosten; 
b) die Bestellung eines im Ausland für die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers 
erforderlichen Dolmetschers und trägt die für dessen 
Tätigkeit entstehenden Kosten; 
 
c) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der ver-
einbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden 
muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen von 

Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. 
 
(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, 
gelten entsprechend 
 
a) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für An-
gehörige der steuerberatenden Berufe; 
 
c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland 
für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmäch-
tigte. 
 
§ 5 a) Einbeziehung des außergerichtlichen Media-
tionsverfahrens 
(1) Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außerge-
richtlichen Streitbeilegung, bei dem die Parteien mit Hilfe 
der Moderation eines neutralen Dritten, des Mediators, 
eine eigenverantwortliche Problemlösung erarbeiten.  
 
Der Versicherer vermittelt dem Versicherungsnehmer bei 
Bedarf einen Mediator zur Durchführung des Mediations-
verfahrens in Deutschland und trägt dessen Kosten im 
Rahmen von Absatz 3. 
 
(2) Der Rechtsschutz für Mediation erstreckt sich auf die 
im Rechtsschutz-Vertrag vereinbarten Leistungsarten. 
 
(3) Der Versicherer trägt den auf den Versicherungs-
nehmer entfallenden Anteil an den Kosten des vom Ver-
sicherer vermittelten Mediators bis zu 2.000 € je 
Mediation, für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten 
Mediationen jedoch nicht mehr als 4.000 €. Sind am 
Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen 
beteiligt, übernimmt der Versicherer die Kosten anteilig 
im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Perso-
nen. 
 
(4) Für die Tätigkeit des Mediators ist der Versicherer 
nicht verantwortlich. Soweit vorstehend nicht ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmun-
gen der §§ 1, 3 mit Ausnahme von Absätzen 1 d), 3 d) 
und 4 b) sowie §§ 4, 7 bis 17 und 20 entsprechend. 
 
§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des 
Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, Madeira oder 
den Azoren erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in 
diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig 
wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren 
eingeleitet werden würde. 
 
(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außer-
halb des Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt der Ver-
sicherer bei Rechtsschutzfällen, die dort während eines 
längstens sechs Monate dauernden Aufenthaltes eintre-
ten, die Kosten nach § 5 Absatz 1 bis zu einem Höchst-
betrag von 100.000 €. Kosten bis zu dieser Höhe werden 
auch für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
Verträgen übernommen, die über das Internet abge-
schlossen wurden, soweit eine Interessenwahrnehmung 
außerhalb des Geltungsbereiches gemäß Absatz 1 not-
wendig ist. 
 
§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem in der Police 
genannten Zeitpunkt. Der Einwand, dass bis zur Zahlung 
der Erstprämie Leistungsfreiheit bestehe (§ 37 Abs. 2 
VVG), ist ausgeschlossen. 
 
 
 



 

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 
(1) Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen. 
 
(2) Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 
 
§§ 9 – 11 entfallen 
 
§ 12 Wegfall des versicherten Interesses 
(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon 
Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse nach dem 
Beginn der Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall steht 
ihm der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die 
Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
beantragt worden wäre. 
 
(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers be-
steht der Versicherungsschutz bis zum Ende der laufen-
den Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todestag 
gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall 
des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird der 
nach dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt 
der Versicherungsschutz in dem am Todestag bestehen-
den Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag 
gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, tritt an die Stelle 
des verstorbenen Versicherungsnehmers. Er kann inner-
halb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des 
Versicherungsvertrages mit Wirkung ab Todestag verlan-
gen. 
 
§ 13 Kündigung nach Rechtsschutzfall 
(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl 
er zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag vorzeitig kündigen.  
 
(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für 
mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetre-
tene Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer 
und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungs-
pflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechts-
schutzfall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 
 
(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechts-
schutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leis-
tungspflicht gemäß Absatz 2 in Textform zugegangen 
sein. 
 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, 
wirksam wird. 
 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
(4) Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 
 
§ 14 Gesetzliche Verjährung  
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach 
den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches. 
 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von 
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
die Entscheidung des Versicherers dem Versicherten in 
Textform zugeht. 
 
§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen/ 
Definition Lebenspartner 
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 
21 oder im Versicherungsschein genannten sonstigen 
Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für 
Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung 
oder Tötung des Versicherungsnehmers oder einer mit-
versicherten Person kraft Gesetzes zustehen. 
 
(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versiche-
rungsnehmer betreffenden Bestimmungen sinngemäß. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, 
wenn eine andere mitversicherte Person als sein eheli-
cher, eingetragener oder im Versicherungsschein ge-
nannter sonstiger Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 
 
§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen,  
Anschriftenänderung 
(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle 
gerichtet werden. 
 
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des Versi-
cherungsnehmers. 
 
(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung. 
 
§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles 
(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Versicherungsnehmers nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles erforderlich, hat er 
 
a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – 
ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 
 
b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über 
sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrich-
ten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen; 
 
c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt 
werden, 
 

aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versi-
cherer abzustimmen, insbesondere vor der Erhe-
bung und Abwehr von Klagen sowie vor der 
Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des 
Versicherers einzuholen; 
 
bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des § 
82 VVG zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechts-
verfolgungskosten so gering wie möglich gehalten 
werden sollen. Von mehreren möglichen Vorge-
hensweisen hat der Versicherungsnehmer die kos-



 

tengünstigste zu wählen, indem er z. B. (Aufzäh-
lung nicht abschließend): 

 
- nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das 
Ziel kostengünstiger mit einem Prozess erreicht 
werden kann (z.B. Bündelung von Ansprüchen oder 
Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern als 
Streitgenossen, Erweiterung einer Klage statt ge-
sonderter Klageerhebung),  
 
- auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in 
der aktuellen Situation nicht oder noch nicht not-
wendig sind, 
 
- vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen 
gerichtlichen Verfahrens abwartet, das tatsächliche 
oder rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten 
Rechtsstreit haben kann, 
 
- vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprü-
che einklagt und die etwa nötige gerichtliche Gel-
tendmachung der restlichen Ansprüche bis zur 
Rechtskraft der Entscheidung über die Teilansprü-
che zurückstellt, 
 
- allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze 
Frist zur Erhebung von Klagen oder zur Einlegung 
von Rechtsbehelfen zur Verfügung steht, dem 
Rechtsanwalt einen unbedingten Prozessauftrag zu 
erteilen, der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit 
umfasst. 

 
cc) Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung 
des Schadens Weisungen des Versicherers einzuho-
len und zu befolgen. Er hat den Rechtsanwalt ent-
sprechend der Weisung zu beauftragen. 

 
(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den 
Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. 
Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur 
Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der 
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt 
und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt 
der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechts-
schutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu 
tragen hätte. 
 
(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragen-
den Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte aus-
wählen, deren Vergütung der Versicherer nach § 5 
Absatz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den 
Rechtsanwalt aus, 
 
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
 
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt 
benennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftra-
gung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint. 
 
(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt 
nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Ver-
sicherer im Namen des Versicherungsnehmers beauf-
tragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der 
Versicherer nicht verantwortlich. 
 
(5) Der Versicherungsnehmer hat den mit der Wahrneh-
mung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt voll-
ständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, ihm die 
Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu 
erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen. 
(6) Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versiche-
rungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise 
Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verlet-
zung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehen-
den Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versiche-
rungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 
 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
 
(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung 
seiner Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten 
des von ihm beauftragten Rechtsanwaltes zurechnen 
lassen, sofern dieser die Abwicklung des Rechtsschutzfal-
les gegenüber dem Versicherer übernimmt. 
 
(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur 
mit schriftlichem Einverständnis des Versicherers abge-
treten werden. 
 
(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere 
auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen 
hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für 
die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unter-
lagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die 
anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versiche-
rungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Ver-
sicherer zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versiche-
rer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infol-
gedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 
§ 18 entfällt 
 
§ 19 entfällt 
 
§ 20 Zuständiges Gericht/Anzuwendendes Recht 
(1) Klagen gegen den Versicherer 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versi-
cherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn 
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das 



 

zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist. 
 
(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
 
Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des 
Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 
 
(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 
 
(1) (nicht versichert) 
 
(2) (nicht versichert) 
 
(3) Versicherungsschutz besteht für das im Versiche-
rungsschein bezeichnete Wassersportfahrzeug sowie des-
sen Anhänger/ Bootstrailer, auch wenn diese nicht auf 
den Versicherungsnehmer zugelassen sind. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer 
Eigenschaft als Eigentümer, Halter, berechtigte Schiffs-
führer oder berechtigte Insassen dieser Wassersportfahr-
zeuge. 
 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)  
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j) 
 
(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann 
ausgeschlossen werden. 
 
(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
besteht auch für Verträge, mit denen der Erwerb von 
Wassersportfahrzeugen sowie Anhängern zum nicht nur 
vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, auch 
wenn diese Fahrzeuge nicht auf den Versicherungsneh-
mer zugelassen werden. Rechtsschutz besteht auch für 
Verträge im Zusammenhang mit dem Winterlager bzw. 
mit der Anmietung eines Liegeplatzes für das versicherte 
Fahrzeug. 
 
(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des 
Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den 
Versicherungsnehmer auch als Schiffsführer oder Insasse 
jedes Wassersportfahrzeuges, das weder ihm gehört 
noch auf ihn zugelassen und nicht in der Police genannt 
ist.  
 
(8) Der Schiffsführer muss bei Eintritt des Rechts-
schutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, 
zum Fahren des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss mit der erforderlichen Zulassung versehen 
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht 
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht 
fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger 
Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheiten ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens der versicherten Person ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte 
Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig 
war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person oder der Schiffsführer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. 
 
(9) (nicht versichert) 
 
(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug ver-
äußert oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht 
Versicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die Stelle 
des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug), 
solange zwischen dem wegen Veräußerung bzw. Wegfalls 
aufgehobenen Vorvertrag und dem Neuabschluss für das 
Ersatzfahrzeug ein Zeitraum von nicht mehr als neun 
Monaten besteht. Der Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fällen auf den Ver-
trag, der dem tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb 
des Folgefahrzeuges zugrunde liegt. 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeu-
ges ist dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten 
anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei 
Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht Rechts-
schutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige- 
und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht 
fahrlässig versäumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß 
gegen diese Obliegenheiten ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, 
dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versiche-
rungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 
Person nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. 
 
Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des 
versicherten Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu 
seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Mo-
nat nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges, ohne zusätz-
lichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeuges 
innerhalb eines Monats vor oder innerhalb eines Monats 
nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird 
vermutet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt. 
 
(11) (nicht versichert). 
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